
 Senden Sie diese Unterschriftenliste  teilweise oder vollständig ausgefüllt an: 
SVP BL, Geschäftsstelle, CH-4410 Liestal

Formulierte Gesetzesinitiative betreffend gerechte Verteilung der Ausschüttung der Kantonalbank 
«Kantonalbankgewinn gerecht verteilen»

Die unterzeichneten, im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigen Personen, stellen, gestützt auf § 28 Absätze 1 und 2 der Ver-
fassung des Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984, das folgende formulierte Begehren:

I.	 Das Kantonalbankgesetz vom 24. Juni 2004 (SGS 371) wird wie folgt geändert:

§ 16	 Reingewinn

...

4 (neu) Der öffentlichen Hand zustehende Ausschüttungen gemäss Absatz 3 fallen zur Hälfte dem Kanton und zur 
Hälfte den Einwohnergemeinden im Verhältnis zu ihrer Einwohnerzahl zu.

II.	 Diese Gesetzesänderung tritt nach Annahme durch das Volk am ersten Tag des auf die Volksabstimmung folgenden Kalender-
monats in Kraft.

Datum der Publikation im Amtsblatt: 15. Dezember 2025

PLZ:____________________________	 Gemeinde:_ ________________________________

NUR STIMMBERECHTIGTE PERSONEN MIT WOHNSITZ IN OBGENANNTER POLITISCHER GEMEINDE!

Name, Vorname 
(handschriftlich und in Blockschrift)

Geburtsdatum 
(Tag/Mt/Jahr)

Wohnadresse 
(Strasse, Nummer)

Eigenhändige 
Unterschrift

Kontrolle
(leer lassen)

1.

2.

3.

4.

5.

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht oder wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich strafbar nach 
Artikel 281 bzw. 282 des schweizerischen Strafgesetzbuches.
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, die Initiative mittels eines Mehrheitsbeschlusses zurückzuziehen:
Namen und Adressen von mindestens 7 im Kanton Basel-Landschaft stimmberechtigten Personen.
Peter Riebli, Bünten 17, 4446 Buckten; Andreas Spindler, Bachmattweg 33, 4147 Aesch; Aimo Zähndler, Liestalerstrasse 10, 4402 Frenkendorf; Thomas de 
Courten, Alteselweg 294, 4497 Rünenberg; Andi Trüssel, Adlerfeldstrasse 56, 4402 Frenkendorf; Sandra Sollberger, Leisenbergstrasse 4, 4410 Liestal; 
Thomas Weber, Hellikerstrasse 13, 4463 Buus

KANTONALBANK-GEWINN 
GERECHT TEILEN

Die Kantonalbank ist ein öffentlich-rechtliches Institut: Sie gehört dem Kanton – doch auch die Gemeinden sind 
Teil dieses Gemeinwesens.

Die BLKB profitiert indirekt von lokalen Wirtschaftsleistungen, die in den Gemeinden erbracht werden.

Die Wertschöpfung der Kantonalbank ist kantonsweit verteilt, also sollte es die Ausschüttung auch sein.

Eine gerecht aufgeteilte Ausschüttung wirkt solidarisch – relativ gesehen profitieren ärmere Gemeinden stärker.

Wenn Gemeinden einen Anteil erhalten, verstärkt sich das Interesse an der Stabilität und dem nachhaltigen 
Erfolg der Kantonalbank.

Gerechte Verteilung der Ausschüttung der Kantonalbank


